jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§6 NO KAG §6

NO KAG - NO Krankenanstaltengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Kann ein Bedarf nicht ausgeschlossen werden oder wurde dieser bereits in einem Verfahren nach§ 4 Abs. 5
festgestellt und liegen gegen den Bewerber keine Bedenken vor, ist eine mundliche Verhandlung anzuberaumen.

(2) Zur mundlichen Verhandlung sind alle Beteiligten, ein medizinischer und allenfalls ein technischer Sachverstandiger
sowie ein Vertreter der fUr den Fall zustandigen Baubehdrde zu laden.

(3) In der Verhandlung ist zu klaren, ob das geplante oder bereits vorhandene Gebdude sowie dessen Einrichtungen
den Erfordernissen entspricht, um darin die arztliche Behandlung der Patienten nach den Grundsdtzen und
anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft zu ermdglichen. Widerspricht das Vorhaben des Bewerbers
diesen Grundsatzen, ist festzustellen, ob dieser bereit und in der Lage ist, sein Vorhaben im Sinne der Begutachtung
durch die Sachverstandigen zu andern. Eine Niederschrift Uber die Verhandlung ist dem Bewerber zuzustellen, wobei
ihm eine angemessene Frist zur Erbringung von Gegengutachten einzurdumen ist.

(4) (entfallt)

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/4
file:///

	§ 6 NÖ KAG § 6
	NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz


